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Standort Hilfsschacht beim Dammgärtli i.S. Gesamtsystem Bypass Luzern
Sehr geehrte Damen und Herren

Namens und im Auftrag des Einsprechers erhebe ich im Rahmen des Projekts Gesamtsystem Bypass Luzern Einsprache gegen den geplanten Standort des Hilfsschachts beim Dammgärtli und stelle folgende


A N T R Ä G E

1.	Die Plangenehmigung sei bezüglich des Endschachtes St. Karli zu verweigern.

2.	Durch das ASTRA sei ein anderer Standort für den geplanten Hilfsschacht zu evaluieren.

3.	Unter Kosten und Entschädigungsfolge.


B E G R Ü N D U N G

I.	Formelles

1.	Das vollständige Ausführungsprojekt, einschliesslich des Umweltverträglichkeitsberichts und des Rodungsdossiers, liegen vom 8. Juni bis 7. Juli 2020 öffentlich auf. Die vorliegende Einsprache erfolgt fristgerecht.

	Beweis:	Edition:
	Mitteilung Dienststelle Raum und Wirtschaft zur öffentlichen Planauflage vom 8. Mai 2020

2.	Gemäss Art. 27d Abs. 1 NSG kann – wer nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren oder des EntG Partei ist – während der Auflagefrist gegen das Ausführungsprojekt beim Departement Einsprache erheben. Als Parteien gelten Personen, deren Rechte oder Pflichten die Verfügung berühren sollen, und andere Personen, Organisationen oder Behörden, denen ein Rechtsmittel gegen die Verfügung zusteht (Art. 6 VwVG). Der geplante Standort für die Errichtung des Hilfsschachts liegt im Wohnquartier des Einsprechers. Dieser ist somit durch die Verfügung betroffen und daher zur Einsprache legitimiert.




II.	Materielles

3.	Von Mitte 2010 bis September 2016 hat das Bundesamt für Strassen (ASTRA) das generelle Projekt "Gesamtsystem Bypass Luzern" erarbeitet. lm September 2016 wurde es beim Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) zur Genehmigung durch den Bundesrat eingereicht und am 16. November 2016 genehmigt. Anfang 2017 wurde mit der Erarbeitung des Ausführungsprojektes „Bypass Luzern“ gestartet, welches vom 8. Juni bis am 7. Juli 2020 öffentlich aufgelegt ist.

lm Januar 2019 hat das ASTRA die städtischen Dienstabteilungen Städtebau und Stadtplanung sowie die Bereiche Mobilität und Stadtgärtnerei des Tiefbauamtes zu einer lnformation eingeladen, an welcher das Projekt vorgestellt wurde. Der Fokus der Diskussion lag dabei vor allem auf dem Areal des Dammgärtlis.

4.	Das Dammgärtli, eingebettet zwischen der St. Karli-Brücke und der Damm- und Sentimattstrasse, ist ein wichtiger Grün- und Freiraum im sehr dicht bebauten Quartier Basel-Bernstrasse. lm Raumentwicklungskonzept der Stadt Luzern wurde festgestellt, dass dieses Quartier in Bezug auf öffentlich zugängliche und private Freiräume unterversorgt ist. Der Fokus müsse daher in Zukunft auf dem Strassenraum als Lebensraum und auf der qualitativen Aufwertung des öffentlichen Freiraums liegen, da die unmittelbare Umwelt bzw. der öffentliche Raum einen wesentlichen Einfluss auf das Bewegungsverhalten der Menschen habe.

Im Dammgärtli treffen sich insbesondere Familien mit Kindern und übers ganze Jahr finden dort zahlreiche Feste und Aktivitäten statt, die wichtig sind für das Quartier. Für alle Kinder, die zwischen der Reuss und der Baselstrasse wohnen, ist es die einzige Möglichkeit, an einem sicheren Ort draussen zu spielen. Zudem bietet der Verein Sentitreff seit Jahren zwischen den Osterferien bis zu den Herbstferien jeweils am Mittwoch- und Samstagnachmittag ein Kinderprogramm an. Dieses wird rege genutzt und von allen sehr geschätzt. Das Dammgärtli wird aber auch sonst als Erholungs- und Begegnungsort von verschiedensten Gruppierungen und/oder Einzelpersonen beansprucht. Das Dammgärtli bietet im asphaltierten und zubetonierten verdichteten Siedlungsraum eine bedeutende „grüne Lunge“, die für die Menschen im Quartier unerlässlich ist.

Schliesslich befindet sich das Dammgärtli gemäss Zonenplan der Stadt Luzern in der Grünzone. Damit hat der Stimmbürger unzweifelhaft zum Ausdruck gebracht, dass er eben keine Verbauung des öffentlichen Grünraumes will. Dies gilt es, zu berücksichtigen.

5.	Das Bauvorhaben umfasst einen Hilfsschacht (Durchmesser mit zugehörigen lnstallationen: 10 m, Tiefe zirka 33 m) mit Zugangsstollen in den späteren Tunnelbereich für den Abschnitt von der Reuss bis zur Baselstrasse. ln diesem Tunnelabschnitt wird mit einer Lockergesteinsschicht gerechnet, welche mithilfe von Bauhilfsmassnahmen verfestigt werden soll, um den Vortrieb der Tunnelbohrmaschine zu ermöglichen. Der Hilfsschacht wird beim Baustart für rund zwei Jahre genutzt. Bei den Abschlussarbeiten ist erneut rund ein Jahr lang mit Bauarbeiten im Bereich des Schachtes zu rechnen.

6.	Für den Hilfsschacht wurden verschiedene Standorte evaluiert. Aufgrund der geologischen Verhältnisse und der verkehrlich bedingten Anforderung einer möglichst flachen Tunnellage kommt der Hilfsschacht im Bereich der St.-Karli-Brücke zu liegen. Von insgesamt acht geprüften Standorten stellte sich das Dammgärtli offenbar als der am besten geeignete Platz heraus.

	Die beste Eignung allein kann aber nicht das massgebende Kriterium sein, wenn dadurch erhaltenswerter Lebensraum zerstört wird. Wenn sich der Gesuchsteller mit einer weniger «optimalen» Lösung zufrieden geben muss, dann wiegt der dadurch zu erduldende Nachteil den Erhalt von Lebensraum für eine gesamte Quartierbevölkerung bei weitem auf. Auch die Verhältnismässigkeit bleibt so gewahrt.

ln einem Austausch mit einem Vertreter des ASTRA wurde jedoch klar, dass z.B. der Parkplatz vis-à-vis an den Gleisen nicht ausreichend geprüft wurde. Ein Einbahnregime auf der Dammstrasse und ein Verzicht auf das Trottoir während der Bauphase müssten den Zugangsschacht auf dem Parkplatz problemlos ermöglichen. Die benötigte lnstallationsfläche könnte beispielsweise auch bei der Reussinsel 26 sein. 

7.	ln der Mitte des Dammgärtli steht eine unersetzbare alte Eiche. Sie ist das Herz dieses Parks und ein wichtiger Schattenspender im Sommer. Eine Bohrung in unmittelbarer Nähe der Eiche würde das Wurzelwerk kaum unbeschadet überstehen.

Bereits heute ist einerseits das Beseitigen von Bäumen bewilligungspflichtig (Art. 46 Abs. 1 Bau- und Zonenreglement der Stadt Luzern), andererseits müssen Schutzvorkehrungen verfügt werden, wenn die Gefahr besteht, ein erhaltenswerter Baumbestand könnte – als Folge von baulichen Massnahmen – Schaden nehmen (Art. 46 Abs. 5 Bau- und Zonenreglement der Stadt Luzern). Im Hinblick auf die derzeit laufende Motion ist davon auszugehen, dass der Baumschutz weiter verstärkt wird und die bereits bestehenden Regelungen ausgedehnt werden. Diesem Umstand muss beim geplanten Bauvorhaben Rechnung getragen werden.

8.	Auch wenn den Auflageplänen zu entnehmen ist, dass die exakte Lage des Endschachts St. Karli im Detailprojekt gemeinsam mit der Stadt festgelegt werde, ist nicht wegzudiskutieren, dass er sich im Auflageplan exakt inmitten des schützenswerten Parks befindet. Der Hinweis auf dem Plan soll womöglich beruhigen, dass der Schacht vielleicht dann doch nicht im Dammgärtli gebaut werden, doch das zu glauben, wäre wohl mehr als naiv. Eine Verschiebung um ein/zwei Meter würde rein gar nichts bringen, einzig die komplette Entfernung aus dem Plan und die Neuplanung an anderer Stelle würde das Dammgärtli nachhaltig schützen.

Abschliessend ersuche ich Sie, sehr geehrte Damen und Herren, um Gutheissung der eingangs gestellten Anträge.

Freundliche Grüsse



Vorname Name


